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des Amtes Dänischenhagen

Herausgeber: 
Amtsverwaltung Dänischenhagen 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Amtsvorsteher Dr. Holger Klink 
Verantwortlich für Vereinsnachrichten: 
Die Vereinsvorsitzenden 
Für Privatanzeigen: Die Inserenten 
 
Das Mitteilungsblatt erscheint am 
1. und 3. Dienstag im Monat, sofern 
amtliche Bekanntmachungen vor -
liegen. Es ist bei der Amtsverwaltung 
kostenlos erhältlich und wird allen 
Haushalten in den Gemeinden Däni-
schenhagen, Noer, Schwedeneck und 
Strande unentgeltlich zugestellt. Es 
kann gegen Erstattung der Portokosten 
zum laufenden Bezug bestellt werden. 
 
Im Anschluss an die amtlichen 
Bekanntmachungen können 
Geschäfts- und Privatanzeigen  
kostenpflichtig abgedruckt werden. 
 
So erreichen Sie uns: 
Telefon: 04349/809-0 
Telefax: 04349/809-925 oder -960 
Unsere Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag: zusätzlich 14:00 – 16:00 Uhr 
 
Private und gewerbliche Anzeigen: 
Pirwitz Druck & Design, 
Schloßgarten 5, 24103 Kiel,  
Tel. 0431-54 20 85, Fax 0431-54 20 77,  
E-mail: office@pirwitz.com 
(Mo. – Do.: 9 – 12 Uhr) 
 
Nächster Redaktionsschluss: 
Donnerstag, 06. November 2025, 10 Uhr 
Nächster Erscheinungstermin: 
Dienstag, 18. November 2025 
 
Inhalt 
 
2     Bekanntmachungen  

der Amtsverwaltung, 
Aktuelles aus 
Dänischenhagen, 
Noer, Schwedeneck 
und Strande 

19   Kirchen, Vereine 
und Verbände 

25   Anzeigen

61. Jahrgang       21. Ausgabe      04. November 2025

Sprechstundenzeiten von Amtsvorsteher, der Bürgermeister/in 
und der Gleichstellungsbeauftragten: 

 
Amt/ Gemeinde                       Termin                   Erreichbarkeit 
                                                                                  per eMail und telefonisch 
Amt                               Im Rahmen der Sprechstunde 
Herr Amtsvorsteher                  der Gemeinde Strande 
Dr. Klink                                           (siehe unten) unter:   0 43 49 / 914 49 92 
                                               oder nach vorheriger tele- 
                                        fonischer Vereinbarung unter:   0 43 49 / 809-0 
                                                                                   eMail:   h.klink@  
                                                                                                 politik.amt-daenischenhagen.de 
Dänischenhagen         Nach vorheriger telefonischer 
Herr Bürgermeister                       Vereinbarung unter:   01 72 / 98 67 207 
Kühl                                                                           eMail:   o.kuehl@  
                                                                                                 politik.amt-daenischenhagen.de 
Noer                               Telefonisch erreichbar unter:   0 43 46 / 360 99 oder 0173 / 670 89 16 
Frau Bürgermeisterin                                             eMail:   s.mues@  
Mues                                                                                  politik.amt-daenischenhagen.de 
Schwedeneck               Nach vorheriger telefonischer 
Herr Bürgermeister                       Vereinbarung unter:   0 43 08 / 13 43 
Jonas                                                                          eMail:   g.jonas@  
                                                                                                 politik.amt-daenischenhagen.de 
Strande                                                 Jeden Mittwoch  
Herr Bürgermeister                   von 18:00 bis 20:00 Uhr   
Dr. Klink                                   (Büro beim Bauhof Strande)   0 43 49 / 914 49 92 
                                                                                   eMail:   h.klink@  
                                                                                                 politik.amt-daenischenhagen.de 
Gleichstellungs-           Nach vorheriger telefonischer 
beauftragte                                     Vereinbarung unter:   0 43 49 / 809-0 
Frau Bölk                                                                  eMail:   c.boelk@amt-daenischenhagen.de  

An den gesetzlichen Feiertagen des Landes Schleswig-Holstein finden keine 
Sprechstunden statt. Mögliche Terminänderungen werden rechtzeitig bekannt-
gegeben. In dringenden Fällen wenden Sie sich gerne auch direkt an die  
Amtsverwaltung unter î 0 43 49/809-0.

Ratgeber: Vorsorgen für Krisen und Katastrophen 
 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat 
einen aktualisierten Ratgeber unter dem Titel  

„Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ veröffentlicht. 
 

Er bietet umfassende Informationen dazu, wie man sich gezielt auf ver-
schiedene Krisensituationen vorbereiten kann – darunter Stromausfälle, 

Hochwasser und andere Extremwetterereignisse sowie  
Versorgungsengpässe. Zudem gibt der Ratgeber Hinweise, wo im Ernstfall 
Schutz bei Explosionen zu finden ist und wie man falsche Informationen 

erkennen und richtig einordnen kann. 
 

Der Ratgeber kann unter folgendem Link digital abgerufen oder als  
Druckversion bestellt werden. https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/ 

Pressemitteilungen/DE/2025/10/pm-13-neuer-ratgeber.html 
oder  

www.bbk.bund.de 
Ratgeber erscheint auf Startseite - einfach anklicken und los lesen.

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/10/pm-13-neuer-ratgeber.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/10/pm-13-neuer-ratgeber.html
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/10/pm-13-neuer-ratgeber.html
http://www.bbk.bund.de
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Amt Dänischenhagen

Nicht vergessen: Stand des Außen- bzw. 
Nebenwasserzählers mitteilen!  

Alle EigentümerInnen, die auf ihrem Grundstück einen geeichten Nebenwasserzähler für die Gartenbewäs-
serung o.ä. installiert haben, werden gebeten, den Zählerstand auf dem unteren Ablesevordruck  
 bis zum 30.11.2025  
unter Angabe des Ablesedatums, der Nummer des Nebenwasserzählers sowie der Steuernummer (siehe 
letzter Schmutzwassergebührenbescheid) schriftlich mitzuteilen  
per Post an:                    Amt Dänischenhagen – Steueramt – 
                                        Sturenhagener Weg 14, 4229 Dänischenhagen 
per Fax an:                      04349 / 809 –925 oder –960 
per Mail an:                    steueramt@amt-daenischenhagen.de oder 
per Online-Formular     über die Homepage www.amt-daenischenhagen.de 
                                        Verwaltung  Online-Formulare  Nebenzählermeldung  
Telefonische Mitteilungen des Zählerstandes können nicht angenommen werden!  
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Zählerstand – auch bei keinem Verbrauch 
– jährlich mitzuteilen ist. Ansonsten kann die gemeldete Wassermenge gemäß § 8 Absatz 5 der Kostener-
stattungs- und Gebührensatzung Abwasser der jeweiligen Gemeinde nicht bzw. nicht in voller Höhe  
berücksichtigt werden.   
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Steueramt

✃
✃ Ablesung Nebenwasserzähler 2025  

Steuernummer bzw. Kassenzeichen 
(siehe Schmutzwassergebührenbescheid)         __________________________________________ 
 
Name, Vorname:                                               ________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:                                      ________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:                                                 ________________________________________ 
 
Betroffenes Grundstück:                                  ________________________________________ 
                                                                             (falls abweichend von o.g. Adresse) 
 
Ablesedatum:                                                     ________________________________________ 
 
Nummer des Zählers:                                       ________________________________________ 
 
Zählerstand (ohne Nachkommastellen):       ________________________________________ 
 
_______________________________________        ________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                             (Unterschrift)

mailto:steueramt@amt-daenischenhagen.de
http://www.amt-daenischenhagen.de


Allgemeine öffentliche Erinnerung an die Zahlung der gemeindlichen 
Steuern und Abgaben 

 
Alle Abgabenpflichtigen werden daran erinnert, dass am 
 
 

15. November 2025 
 

 
folgende Steuern und Abgaben für das IV. Quartal 2025 zu zahlen sind: 
 
1. Grundsteuern A und B 
2. Hundesteuer 
3. Niederschlagswassergebühr 
4. Schmutzwassergebühr 
5. Gewerbesteuervorauszahlung 
 
Alle Zahlungspflichtigen werden aufgefordert, die festgesetzten Beträge zum angegebenen  
Fälligkeitstermin auf eines der beiden Konten der Amtskasse Dänischenhagen bei folgenden  
Bankinstituten zu überweisen: 
 
Förde Sparkasse:                                                   Eckernförder Bank: 
Kontonummer: 801 837                                            Kontonummer: 691 909 00 
BLZ: 210 501 70                                                          BLZ: 210 920 23 
IBAN: DE77 2105 0170 0000 8018 37                         IBAN: DE44 2109 2023 0069 1909 00 
BIC: NOLADE21KIE                                                    BIC: GENODEF1EFO 
 
Bitte beachten Sie, dass für die korrekte Zuordnung der Zahlungen die Angabe der vollständigen 
Steuernummer bzw. des vollständigen Kassenzeichens unbedingt erforderlich ist. Diese/s finden 
Sie auf dem jeweiligen Steuerbescheid des Steueramtes oben im grauen Kästchen.  
 
Die Amtskasse weist darauf hin, dass Beträge, die nicht innerhalb einer Woche nach Fälligkeitster-
min gezahlt wurden, im Vollstreckungsverfahren eingezogen werden können.  
 
Wer für die Zukunft Kosten (z.B. Mahnkosten) vermeiden möchte und bisher noch keine Einzugser-
mächtigung erteilt hat, kann dem Steueramt die anliegende SEPA-Einzugsermächtigung erteilen.  
Auch hier sind die Angabe der vollständigen Steuernummer bzw. des vollständigen Kassen -
zeichens und eine Übersendung im Original (also per Post, persönliche Abgabe oder über den  
Briefkasten des Amtes) zwingend erforderlich. 
 
Dänischenhagen, den 04. November 2025 
 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
als Vollstreckungsbehörde
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Bitte unbedingt per Post oder persönlich an das Amt zurück senden (im Original) 

 

SEPA-Lastschriftmandat / EPA Direct Debit Mandate 
 

Steuernummer/ Kassenzeichen (s. letzter Steuerbescheid): ____ /_____________________________ 

 Grundstücksabgaben (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Niederschlagswassergebühr, Schmutzwassergebühr)  

     für folgendes Grundstück: ____________________________________________________ 

 Hundesteuer                                                Zweitwohnungssteuer 

 Gewerbesteuer                                            Klärschlammabfuhr 
Name des Zahlungsempfängers / Creditor name: 

Amt Dänischenhagen -Amtskasse / Finanzbuchhaltung- 

Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address 
Straße und Hausnummer / Street name and number:  
Sturenhagener Weg 14 

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: 
24229 Dänischenhagen 

Land / Country: 
DE 

Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:  

DE76ZZZ00000412597 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by creditor):  

wird gesondert mitgeteilt 
 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger Amt Dänischenhagen -Amtskasse / Finanzbuchhaltung- 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Amt Dänischenhagen -Amtskasse / Finanzbuchhaltung- auf mein / unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs datum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to 
debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor (name 
see above). 
 

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement 
with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.  
 

Zahlungsart/ Type of payment: 

 Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment  Einmalige Zahlung / One-off payment 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:  
 

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address  
Straße und Hausnummer / Street name and number:  
 

Postleitzahl und Ort / Postal code and city: 
 

Land / Country: 
 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 characters): 
DE 
BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):  
 

Ort / Location: 
 

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY): 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:  
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Wichtiger Hinweis hinsichtlich Ablauf des Eichjahres von  
Außenwasseruhren bzw. Nebenwasserzählern 

 
Hiermit weist das Steueramt Dänischenhagen alle Nutzer von Außenwasseruhren bzw. Nebenwas-
serzählern, die z.B. für die Gartenbewässerung oder für landwirtschaftliche Bewässerung genutzt 
werden, darauf hin, dass das Eichjahr dieser Zähler vom Nutzer selbstständig zu überwachen ist.  
 
Laut dem aktuellen Mess- und Eichgesetz ist jeder Zähler lediglich für sechs Jahre geeicht. Mit Ablauf 
des gekennzeichneten Eichjahres muss der Zähler ausgebaut werden. 
 
Wenn der Nebenwasserzähler also vor dem Jahr 2020 (vor ≥ als sechs Jahren) eingebaut wurde, muss 
dieser bis zum 31.12.2025 ausgebaut werden.  
 
Sie werden daher gebeten, 

• auf Ihrem Nebenwasserzähler das Einbaujahr bzw. das Eichjahr zu überprüfen und  
• diesen bei Bedarf auszubauen und den Zählerstand bei Ausbau unter Angabe des Ablese -

datums, der Zählernummer dieses Nebenwasserzählers sowie der Steuernummer (siehe 
letzten Schmutzwasserbescheid/ Anfang 2025) 

 
dem Steueramt schriftlich (postalisch, per Mail, per Fax oder über das Onlineportal auf der Homepage: 
www.amt-daenischenhagen.de) mitzuteilen.  
 
Telefonische Mitteilungen können nicht angenommen werden! 
 
Sofern ein neuer Nebenwasserzähler eingebaut wird, bitte die anliegende Bescheinigung über den 
Einbau einer neuen Außenwasseruhr/ Nebenwasserzähler vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
an das Steueramt Dänischenhagen übersenden. 
 
Sollten Sie den auszubauenden Nebenwasserzähler trotz Ablauf des Eichjahres nicht ausgebaut  
haben, kann der Nebenwasserzähler und dessen Verbrauch bei künftigen Schmutzwasser -
abrechnungen gemäß § 8 Absatz 5 der Kostenerstattungs- und Gebührensatzung Abwasser der jewei-
ligen Gemeinde nicht berücksichtigt werden.  
 
Wichtiger Hinweis zur jährlichen Meldung des Zählerstandes: 
Bitte beachten Sie zudem, dass Sie dem Steueramt Dänischenhagen – auch bei keinem Verbrauch – 
den Zählerstand des geeichten Nebenwasserzählers jährlich schriftlich bis zum 30.11. mitzuteilen 
haben.  
Nur dann kann gemäß der Kostenerstattungs- und Gebührensatzung Abwasser der jeweiligen  
Gemeinde der gesamte Verbrauch des jeweiligen Jahres berücksichtigt werden kann. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Rost (04349/809-303) und Frau Marten (04349/809-302) gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 
Amt Dänischenhagen 
Der Amtsvorsteher 
– Steueramt – 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amt-daenischenhagen.de
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Bescheinigung über den Einbau einer Außenwasseruhr 
Erklärung des Grundstückseigentümers: 

 
Steuernummer (siehe Schmutzwasserbescheid): ______ / ___________________________ 
 
Name, Vorname: _______________________________________________________ 
 
Straße, Wohnort: _______________________________________________________ 
 
Betroffenes Grundstück: _______________________________________________________ 

(falls von der o.a. Anschrift abweichend) 
 
Das über die Außenwasseruhr erfasste Frischwasser wird nicht der gemeindlichen Abwasseranlage 
zugeführt und ausschließlich für folgende Zwecke verwendet: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Die Installation der Außenwasseruhr für das o.a. Grundstück ist nach DVGW-TRWI-DIN 1988, dem 
DVWG-Regelwerk und weiteren anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben, der AVB 
Wasser V und unter Beachtung der Auflagen der zuständigen Behörden erfolgt. Verwendete Materia-
lien und Geräte sind mit dem DIN-, DIN-DVGW bzw. DVGW-Zeichen und ggf. Registriernummer ge-
kennzeichnet. Es wird anerkannt, dass das Wasserversorgungsunternehmen keinerlei Haftung für die 
erstellte Anlage übernimmt. 
 
Ich (als Eigentümer) nehme zur Kenntnis, dass  
 

• laut dem aktuellen Mess- und Eichgesetz jede Außenwasseruhr nur für sechs Jahre geeicht 
ist und dann ausgebaut bzw. ausgetauscht werden muss!  
Den Endzählerstand bei Ausbau dieser Außenwasseruhr melde ich dem Amt Dänischen -
hagen selbstständig, 

• der Zählerstand der geeichten Außenwasseruhr –auch bei keinem Verbrauch– jährlich sowie 
schriftlich spätestens bis zum 30.11. mitzuteilen ist, damit der gesamte Verbrauch des jewei-
ligen Jahres berücksichtigt werden kann.  

 
Die eingebaute Außenwasseruhr mit der Zählernummer _________________________ ist  
 
bis zum Jahr __________ geeicht. Das Einbaudatum ist der ___________________ und der  
 
Zählerstand der Außenwasseruhr betrug an diesem Tag ________ cbm/ m³. 
 

Der Wassermesser ist fest installiert. 
 
Der Wassermesser ist aufgesetzt und verplombt. 

 
 
 
____________________________________                       _________________________________________ 
                        (Ort, Datum)                                                  (Unterschrift des Grundstückseigentümers) 
 
 
 
_____________________________________                       _________________________________________ 
                        (Ort, Datum)                                                  (Unterschrift & Stempel des Installateurs) 
                                                         (wenn nicht vom Grundstückseigentümer selbst eingebaut) 
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Am 17.11.2025 um 17:00 Uhr findet eine öffentliche 
und voraussichtlich nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
Gremium       Finanzausschuss Amt  

Dänischenhagen  
Ort                  Sitzungsraum in der  

Amtsverwaltung Dänischenhagen, 
Sturenhagener Weg 14,  
24229 Dänischenhagen 

 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 29.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen des Amtsvorstehers 
3.2. Mitteilungen der Verwaltung 
3.3. Mitteilungen des Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

4.   Einwohnerfragestunde 
5.   Änderung der Entschädigungssatzung 
6.   Haushaltssatzung und -plan 2026 für das 

Amt Dänischenhagen 
7.   Jahresabschluss 2024 des Amt Dänischenhagen 
8.   Beschluss über den Ausschluss der Öffent-

lichkeit 
 
Voraussichtlicher nichtöffentlicher Teil 
9.   Mitteilungen 

9.1. Mitteilungen des Amtsvorstehers 
9.2. Mitteilungen der Verwaltung 
9.3. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden 

 
Rentenberatung  

 
Jeden zweiten Dienstag im Monat ist der Versi-
chertenberater Karl-Heinz Brix in der Zeit von 
12:00 bis 17:00 Uhr im Erdgeschoss des Rathau-
ses, Zimmer 19, in Altenholz erreichbar. Er ist 
behilflich bei Rentenanträgen aller Art sowie 
bei Kontenklärungen und Erfassung von  
Kindererziehungszeiten. 
 
Es sind weiterhin feste zeitliche Termine mit 
dem Versichertenberater zu vereinbaren. Bei 
diesem Telefonat wird auch besprochen,  
welche Unterlagen für Renten mit einem zeit-
nahen Beginn erforderlich sind. 
 
Karl-Heinz Brix 
Telefon privat: 04346 / 600624 
E-Mail: Karl-Heinz.Brix@t-online.de 

Entsorgung von Gartenabfällen 
 
Besonders im Herbst und Frühjahr fällt viel Gar-
tenabfall an. Bei Privathaushalten ist die Bio-Ab-
falltonne dann schnell gefüllt, zum Beispiel 
durch Laub, Rasen- und Strauchschnitt. Doch 
wohin mit den Gartenabfällen, die keinen Platz 
mehr in der Biotonne finden? 
 
Für die Abfallentsorgung im Amtsgebiet Däni-
schenhagen ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde 
zuständig. Dieser hat die Durchführung der Ab-
fallentsorgung auf Grundlage der Satzung über 
die Abfallwirtschaft im Kreis Rendsburg-Eckern-
förde (Abfallwirtschaftssatzung) in Verbindung 
mit § 22 Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) der 
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg 
Eckernförde mbH (AWR) übertragen. 
 
In erster Linie gehören Gartenabfälle in die Bio-
tonne. Hier ist nicht nur das zulässige Volumen 
der Tonne zu berücksichtigen, sondern auch das 
zulässige Gewicht: 
 
Die 120l-Tonne darf bis zu einem Gewicht von 60 
kg befüllt werden, die große 240l-Tonne darf bei 
der Bereitstellung maximal 110 kg wiegen. 
 
Eine besonders umweltschonende Möglichkeit, 
Gartenabfälle weiter zu verwerten, ist die Kom-
postierung im eigenen Garten. Umweltschonend 
ist die Eigenkompostierung deshalb, weil die Gar-
tenabfälle nicht zu einer Entsorgungsanlage 
transportiert werden müssen und der bei der 
Kompostierung entstehende Humus als idealer 
Dünger für Ihre Beete genutzt werden kann. Das 
Umweltbundesamt hat verschiedene Arten der 
Kompostierung und nützliche Tipps auf folgen-
der Internetseite für Sie zusammengestellt: 
 
https://www.umweltbundesamt.de/ 
umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/ 
kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie  
 
Alternativ können Mehrmengensäcke für Bioab-
fall bei den Verkaufsstellen der AWR gekauft 
werden. Sie haben ein Fassungsvermögen von je-
weils 60 Liter und können am Tag der Biomüllab-
fuhr neben die normale Tonne gestellt werden. 
Die Verkaufsstellen der AWR finden Sie auf der 
folgenden Internetseite: 
 
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/ 
service/verkaufsstellen/ 
 

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/kompost-eigenkompostierung#gewusst-wie
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/verkaufsstellen/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/verkaufsstellen/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/verkaufsstellen/


Eine andere Möglichkeit ist die Saisontonne. Die 
Saisontonne ist eine 240l-Tonne, deren zusätzli-
ches Volumen von März bis November berechnet 
wird und genutzt werden darf. Für den Rest des 
Jahres bleibt die große Tonne bei Ihnen stehen, 
darf aber nur zur Hälfte (120 Liter) befüllt wer-
den. Bei Interesse an einer Saisontonne, wenden 
Sie sich bitte direkt an die AWR. 
 
Busch- und Strauchschnitt wird einmal jährlich 
kostenlos vom Straßenrand abgeholt. Den Ter-
min für Ihre Straße können Sie auf der folgenden 
Internetseite abrufen: 
 
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/ 
service/abfuhrtermine/ 
 
Zusätzlich zu den oben genannten Möglichkei-
ten, können Sie größere Mengen an Gartenabfäl-
len gegen ein Entgelt selbst bei 
einem Recyclinghof anliefern. Informationen zu 
Recyclinghöfen in Ihrer Nähe finden Sie auf fol-
gender Internetseite: 
 
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/ 
service/recyclinghoefe/ 
 
Das Verbrennen von Gartenabfällen ist in der 
Pflanzenabfallverordnung des Landes Schleswig-
Holstein (PflAbfVO) geregelt und ist nur gestattet, 
wenn einer der folgenden Fälle zutrifft: 
 
•     Die Überlassung an den öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger (AWR) ist technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu-
mutbar (§ 2 Absatz 1 PflAbfVO). 

•     Es liegt Befall mit einem der in der Anlage der 
VO genannten Schadorganismen vor (§ Ab-
satz 1 PflAbfVO). 

•     Die Abfälle stammen aus der Knickpflege und 
weisen einen Stammdurchmesser kleiner-
gleich 30 Zentimeter auf (§ 3 Absatz 2 
PflAbfVO). 

•     Es handelt sich um Abfälle verholzender 
Pflanzen aus erwerbsgartenbaulichen Betrie-
ben, die einen Stammdurchmesser kleiner-
gleich 30 Zentimeter aufweisen und Verbren-
nung ist kulturtechnisch erforderlich (§ 3 Ab-
satz 3 PflAbfVO). 

 
Zusätzlich müssen in allen Fällen nach der neu-
en PflAbfVO die folgenden Voraussetzungen voll-
ständig beachtet werden: 
 

•     Es darf ausschließlich im baulichen Außen-
bereich im Sinne des Baugesetzbuches ver-
brannt werden. 

•     Die pflanzlichen Abfälle dürfen nur auf dem 
Grundstück verbrannt werden, auf dem sie 
angefallen sind. 

•     Eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit (nach § 15 Absatz 2 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG)) muss ausge-
schlossen sein. 

 
Darüber hinaus muss das Verbrennen der zu-
ständigen Behörde mindestens fünf Tage vorher 
angezeigt werden. Das Zuwiderhandeln stellt 
gem. § 4 PflAbfVO eine Ordnungswidrigkeit dar. 
 
Es ist verboten, Gartenabfälle außerhalb von 
Entsorgungsanlagen, zum Beispiel auf Grünflä-
chen oder im Wald zu entsorgen. Dies stellt ge-
mäß § 69 Abs. 2 KrWG eine Ordnungswidrigkeit 
dar und kann mit einem Bußgeld von bis zu 
100.000 € geahndet werden. 
 
 
 

Wohnraum für Geflüchtete  
weiterhin gesucht! 

 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
im Amtsgebiet Dänischenhagen müssen noch 
immer Flüchtlinge aus den verschiedensten 
Herkunftsländern untergebracht werden. 
 
Aus diesem Grund sucht das Amt Dänischen-
hagen weiter nach Wohnraum für Menschen 
mit Fluchthintergrund. Dafür benötigen wir 
nach wie vor Ihre Mithilfe.  
 
Sollten Sie Wohnraum zur Verfügung haben 
und sich vorstellen können, diesen an das 
Amt Dänischenhagen zu vermieten oder zu 
verkaufen, wenden Sie sich gerne an: 
 
Frau Worm 
(Tel.: 04349 / 809-103;  
E-Mail: a.worm@amt-daenischenhagen.de) 
 
Aus der Erfahrung noch ein Hinweis: Leider 
ist es nicht möglich, die unterzubringenden 
Personen vorab kennenzulernen. 
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https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/abfuhrtermine/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/abfuhrtermine/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/abfuhrtermine/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/recyclinghoefe/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/recyclinghoefe/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/recyclinghoefe/
https://www.awr.de/unser-leistungsangebot/service/recyclinghoefe/
mailto:a.worm@amt-daenischenhagen.de
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Am 17.11.2025 um 19:00 Uhr findet eine öffentli-
che Sitzung statt. 
 
Gremium       Jugend- und Sozialausschuss  

Dänischenhagen  
Ort                  Sitzungsraum in der  

Amtsverwaltung Dänischenhagen, 
Sturenhagener Weg 14,  
24229 Dänischenhagen 

 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 29.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen des Bürgermeisters 
3.2. Mitteilungen der Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

4.   Fragestunde der Einwohner/innen 
5.   Energetische Sanierung Grundschule Däni-

schenhagen - Sachstand 
6.   Bezuschussung von Jugendfahrten 
7.   Verlängerung der KiTa-Finanzierungsverein-

barungen ab dem 01.01.2026 
- DRK KiTa 
- Ev.-Luth. KiTa 
- Krippe Sonnenschein 

8.   Antrag des Vereins Betreutes Wohnen für das 
Jahr 2026  
- Verkehrssicherungspflicht  
- Instandhaltung des Gebäudes und Verbes-
serung  
- Ausflüge und Feste  
- Verbesserung des Lebensraumes 

 

Zweckverband Bauhof  
Altenholz-Dänischenhagen 

 
In öffentlicher Sitzung tagt die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes Bauhof Alten-
holz-Dänischenhagen am 
 

Mittwoch, dem 19.11.2025 um 17:00 Uhr, 
 
in der Betriebsstätte des Zweckverbandes Bau-
hof Altenholz-Dänischenhagen, Teichkoppel 74, 
24161 Altenholz.  
 
Die Tagesordnung finden Sie in Kürze auf der 
Homepage des Zweckverbandes Bauhof unter 
http://zvbauhofad.de und im Ratsinformations-
system der Gemeinde Altenholz unter  
https://altenholz.de/. 

 
Feststellung einer neuen  

Gemeindevertreterin  
 
Herr Dr. Karl-Franz Torges hat sein Mandat als 
Gemeindevertreter der Gemeinde Dänischenha-
gen zum 30.09.2025 niedergelegt. 

 
Ich stelle hiermit fest, dass die nächste Bewer-
berin auf dem Listenvorschlag der Liste Bündnis 
90/Die Grünen  

 
Frau Nicole Steffen 

Schulstraße 62 
24229 Dänischenhagen 

 
als Gemeindevertreterin auf den frei geworde-
nen Sitz in der Gemeindevertretung nachrückt.  

 
Gemäß § 44 Abs. 3 S. 3 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetztes (GKWG) kann jede/r Wahl-
berechtigte des Wahlgebietes gegen die Feststel-
lung des Wahlleiters innerhalb eines Monats 
nach Bekanntmachung Einspruch nach § 38 
GKWG einlegen.  

 
Die Frist beginnt mit der Bekanntmachung im 
Mitteilungsblatt des Amtes Dänischenhagen.  

 
Dänischenhagen, den 04.11.2025 
gez. Dr. Holger Klink   
Amtsvorsteher als Gemeindewahlleiter  

 
Vorankündigung  

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Fi-
nanzen, Wirtschaft, Bauen und Umwelt findet 
am 20.11.2025 um 19:00 Uhr statt. Die Tages-
ordnung und der Sitzungsort werden im 
nächsten Mitteilungsblatt bekannt gegeben. 10 
Tage vor der Sitzung ist die Tagesordnung be-
reits über das Bürgerinformationssystem auf 
der Internetseite des Amtes Dänischenhagen 
(www.amt-daenischenhagen.de) einzusehen. 

Dänischenhagen

http://zvbauhofad.de
https://altenholz.more-rubin1.de/
http://www.amt-daenischenhagen.de
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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Dänischenhagen für das Haushaltsjahr 2025  

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.10.2025  
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
1.  im Ergebnisplan der 
                                                                                             erhöht     vermindert um      und damit der Gesamtbetrag des  
                                                                                                   um                                                                     Haushaltsplanes  
                                                                                                                                                                    einschl. der Nachträge 
                                                                                                                                                        gegenüber                nunmehr  
                                                                                                                                                                bisher       festgesetzt auf 
                                                                                                                                                                             
     Gesamtbetrag der Erträge                               534.800 EUR           900.000 EUR      10.673.800 EUR      10.308.600 EUR 
     Gesamtbetrag der Aufwendungen                204.500 EUR           135.300 EUR      10.651.700 EUR      10.720.900 EUR 
     Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)          330.300 EUR          -764.700 EUR             22.100 EUR          -412.300 EUR 
     Einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-    412.300 EUR                       0 EUR                       0 EUR           412.300 EUR 
     rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2  
     GemHVO zum Haushaltsausgleich 
     Einen Jahresergebnis unter Inanspruch-     742.600 EUR           764.700 EUR             22.100 EUR                       0 EUR 
     nahme der Ausgleichsrücklage  
2.  im Finanzplan der 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
     laufender Verwaltungstätigkeit                     134.800 EUR           900.000 EUR      10.136.500 EUR        9.371.300 EUR 
     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
     laufender Verwaltungstätigkeit                     204.500 EUR           135.300 EUR        9.930.900 EUR      10.000.100 EUR 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen  
     aus der Investitionstätigkeit  
     und der Finanzierungstätigkeit                       58.700 EUR                       0 EUR        1.868.000 EUR        1.926.700 EUR 
     Gesamtbetrag der Auszahlungen  
     aus der Investitionstätigkeit  
     und der Finanzierungstätigkeit                       38.400 EUR               4.200 EUR        2.778.400 EUR        2.812.600 EUR  

§ 2 
Es werden neu festgesetzt: 
     1.   der Gesamtbetrag der Kredite für                                  
            Investitionen und Investitions- 
            förderungsmaßnahmen auf                       von bisher        1.500.000 EUR                           auf        1.500.000 EUR 
     2.   der Gesamtbetrag der Verpflich- 
            tungsermächtigungen auf                          von bisher           500.000 EUR                           auf           500.000 EUR 
     3.   der Höchstbetrag der Kassenkredite auf von bisher                       0 EUR                           auf                       0 EUR 
     4.    die Gesamtzahl der im Stellenplan 
            ausgewiesenen Stellen auf                         von bisher                            1,4                           auf                            4,4 

§ 3 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
     1.    Grundsteuer                                                                                                                                                                           
     a.   für die land- und forstwirtschaft-              gegenüber                                                            auf  
            lichen Betriebe (Grundsteuer A)                        bisher                   430 v.H.                nunmehr                   430 v.H. 
     b.   für die Grundstücke (Grundsteuer B)        gegenüber                                                            auf  
                                                                                              bisher                   500 v.H.                nunmehr                   500 v.H. 
     2.   Gewerbesteuer                                              gegenüber                                                            auf  
                                                                                              bisher                   380 v.H.                nunmehr                   380 v.H.  

§ 4 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR im Einzelfall.  
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.  
Dänischenhagen, den 14.10.2025                                                      gez. Kühl 
                                                                                                             Bürgermeister



Am 10.11.2025 um 19:00 Uhr findet eine öffentli-
che Sitzung statt. 
 
Gremium       Ausschuss für Bauen und Umwelt 

Noer  
Ort                  Sportheim in Lindhöft,  

Alte Dorfstraße 4, 24214 Lindhöft 
 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 08.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen der Bürgermeisterin 
3.2. Mitteilungen der Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

4.   Fragestunde 
4.1. Fragestunde der Einwohner/innen 

5.   Änderung der Sondernutzung am Meeres-
strand zur Einrichtung eines Hundestrandes 
in Lindhöft, Kenntnisnahme der artenschutz-
rechtlichen Betrachtung und Prüfung auf 
FFH-Verträglichkeit sowie Bereitstellung von 
Haushaltsmitteln für Folgemaßnahmen 

6.   Notfallinfopunkte 
- Benennung von Standorten  
- Weiteres Vorgehen 

7.   Verkehrsberuhigung (Berliner Kissen) in der 
Straße “Lindhöfter Berg” 

8.   Bauvoranfragen/ Bauanträge 
 

 

EINLADUNG 
 
zu einer  
Einwohnerversammlung 
in der Gemeinde Noer 
 
Am Dienstag, dem 18.11.2025  
findet um 19.00 Uhr 
im Sportheim in Lindhöft eine  
Einwohnerteilversammlung statt. 
 
Tagesordnung 
 

1. „Bauliche Zukunft des Strandweges?“ 
2. Einwohnerfragestunde 

 
Die Tagesordnung kann in der Einwohnerver-
sammlung ergänzt werden, wenn mindestens 
10 v.H. der anwesenden Einwohnerinnen und 
Einwohner einverstanden sind. 
 
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde Noer sind hierzu herzlich eingeladen. 
 
Noer, den 04.11.2025   
 
gez. Sabine Mues  
Bürgermeisterin 
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Noer



Gemeinde Noer 
Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 
 
 
 
 

EINLADUNG 
 
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde ab 65 Jahre laden wir herzlich 
ein zu unserer 
 

Adventsfeier 
 

am 08. Dezember 2025 
um 15 Uhr im Schloss Noer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für unsere Vorbereitung bitten wir um Anmeldung 
bis zum 25. November 2025 bei Renate und Dieter Winder Tel. 8751. 

 
Dieses Jahr wird es wieder einen Weihnachtsbasar mit käuflich zu erwerbenden 

Kleinigkeiten geben. Hierfür kann sich ebenfalls angemeldet werden. 
 

Wer nicht kommen kann (z. B. wegen Krankheit), aber gerne kommen würde,  
möge trotzdem anrufen (oder anrufen lassen) und Bescheid geben. 

 
Wir freuen uns sehr über Kuchenspenden, da wir darauf angewiesen sind. Wer uns 

unterstützen kann, möge sich bitte ebenfalls mit Renate Winder in Verbindung setzen. 
 

Falls ein Fahrdienst erforderlich ist: 
Dieter Winder (Tel. wie oben oder 0162 - 599 26 28) anrufen. 

 
 

Sabine Mues                                                                                           Annegret Weidler 
Bürgermeisterin                                                                                     Ausschussvorsitzende

12M
it

te
il

u
n

gs
bl

at
t 

A
m

t 
D

än
is

ch
en

h
ag

en
 2

1/
20

25
 v

om
 0

4.
11

.2
02

5



13 M
it

te
il

u
n

gs
bl

at
t 

A
m

t 
D

än
is

ch
en

h
ag

en
 2

1/
20

25
 v

om
 0

4.
11

.2
02

5

 
Der Jugendbeirat lädt herzlich zur nächsten 
Sitzung am Donnerstag, 06.11.2025, um 18:00 
Uhr in der Hermanns-Hütte ein. Gemeinsam 
wollen wir aktuelle Themen besprechen, Ideen 
sammeln und Projekte für unsere Gemeinde 
entwickeln. Alle Interessierten – ob jung oder 
alt – sind herzlich willkommen, ihre Anregun-
gen einzubringen oder einfach zuzuhören. 

 
 
Am 13.11.2025 um 19:00 Uhr findet eine öffentli-
che Sitzung statt. 
 
Gremium       Sozialausschuss Schwedeneck  
Ort                  DRK Kindertagesstätte in  

Surendorf, An der Schule 9a, 
24229 Schwedeneck 

 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 11.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen des Bürgermeisters 
3.2. Mitteilungen des Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

3.3. Mitteilungen der Beiräte 
4.   Fragestunde 

4.1. Fragestunde der Einwohner/innen 
4.2. Fragestunde der Gemeindevertreter/in-

nen 
5.   Berichte aus den Vereinen 
6.   Zukünftige Leitung des Jugendtreffs 
7.   KiTa-Bedarfsplanung 
8.   Verlängerung der KiTa-Finanzierungsverein-

barungen ab dem 01.01.2025 
- DRK KiTa 
- Ev.-Luth. KiTa 
- “Die Küstenkinder” (Elterninitiative Schwe-
deneck e.V.) 

 
 
 

Am 17.11.2025 um 19:00 Uhr findet eine öffentli-
che und voraussichtlich nichtöffentliche Sitzung 
statt. 
 
Gremium       Ausschuss für Touristik  

Schwedeneck  
Ort                  DRK Kindertagesstätte in  

Surendorf, An der Schule 9a, 
24229 Schwedeneck 

 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 15.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen des Bürgermeisters 
3.2. Mitteilungen des Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

3.3. Mitteilungen des Leiters der Schweden-
eck Touristik 

4.   Fragestunde 
4.1. Fragestunde der Einwohner/innen 
4.2. Fragestunde der Gemeindevertreter/in-

nen 
5.   Zukünftige Nutzung der Schaukästen in der 

Gemeinde Schwedeneck 
6.   Verrohrung der Jellenbek im Bereich der zer-

störten Brücke 
- Änderung der Beschlussfassung 

7.   Änderung der Betriebssatzung für den Kurbe-
trieb der Gemeinde Schwedeneck 

8.   Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes 
“Schwedeneck Touristik” der Gemeinde 
Schwedeneck 

9.   Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes 
“Schwedeneck Touristik” der Gemeinde 
Schwedeneck 

10. Aussprache zur Umstrukturierung/Neuaus-
richtung des Eigenbetriebes und Anpassung 
der Stellenausschreibung der Werkleitung  
- Antrag der UBS-Fraktion 

11. Beschlussfassung über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit 

 
Voraussichtlicher nichtöffentlicher Teil 
12. Vertragsangelegenheit 
13. Vertragsangelegenheit 
14. Vertragsangelegenheit 
15. Vertragsangelegenheit 
16. Personalangelegenheit 
17. Personalangelegenheit 
18. Personalangelegenheit 
 
 

Schwedeneck



Am 19.11.2025 um 19:00 Uhr findet eine öffentli-
che Sitzung statt. 
 
Gremium       Bau- und Umweltausschuss 

Schwedeneck  
Ort                  Kulturstift, Schulweg 4,  

24229 Schwedeneck OT Dänisch 
Nienhof 

 
Tagesordnung  
Öffentlicher Teil 
1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung 
2.   Niederschrift vom 10.09.2025 
3.   Mitteilungen 

3.1. Mitteilungen des Bürgermeisters 
3.2. Mitteilungen des Ausschussvorsitzen-

den und ggf. Bekanntgabe der im nicht-
öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

4.   Fragestunde 
4.1. Fragestunde der Einwohner/innen 
4.2. Fragestunde der Gemeindevertreter/innen 

5.   Priorisierung von Maßnahmen und Projekten 
6.   Bericht der Bauhofleitung 
7.   Bericht der Freiwilligen Feuerwehren 
8.   Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus 

Surendorf - Erstellung einer Machbarkeits-
studie 

9.   Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus 
Sprenge - Bereitstellung von Haushaltsmit-
teln für den 2. Bauabschnitt 

10. Notfallinfopunkte 
- Benennung von Standorten  
- Weiteres Vorgehen 

11. Wiederaufnahme der ruhenden Bauleitpla-
nung zur 4. Änderung des Flächennutzungs-
plans und zur Aufstellung des Bebauungs-
plans Nr. 29 zur Errichtung von Windkraftan-
lagen 
- Antrag der UBS-Fraktion 

12. Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 33 für das Gebiet eingefasst von 
der Kieler Straße und südlich der Bebauung 
Eichenkamp im Ortsteil Dänisch Nienhof  
- Aufstellungsbeschluss  
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

13. Verrohrung der Jellenbek im Bereich der zer-
störten Brücke - Änderung der Beschlussfas-
sung 

 
 
Der Eigenbetrieb  
Schwedeneck Touristik  
sucht zur Verstärkung   
seines Teams  
ab dem 15.01.2026 
 

eine/n Servicemitarbeiter/ 
Servicemitarbeiterin (m/w/d) 

 
in Vollzeit. 
 
Eine ausführliche  
Stellenausschreibung  
finden Sie im Internet unter  
www.amt-daenischenhagen.de  
(Verwaltung- Stellenausschreibungen) 
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***�Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier  
der Gemeinde Schwedeneck 

 

Liebe Schwedenecker Seniorinnen und Senioren, 
wir laden Sie alle herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier am 

 

Mittwoch, 03. Dezember 2025 ab 15.00 Uhr  
in Mißfeldt‘s Gasthof ein. 

 

Sollte ein Fahrdienst gewünscht werden, melden Sie sich bitte bis zum 
21.11.2025 bei der Amtsverwaltung Dänischenhagen,  

Frau Worm (Tel. 04349/809 103). 

 
                         Daniel Janke                                                 Gustav-Otto Jonas 
                  Vorsitzender Sozialausschuss                                                     Bürgermeister

http://www.amt-daenischenhagen.de
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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Schwedeneck für das Haushaltsjahr 2025  

Aufgrund der §§ 80 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2025  
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
1.  im Ergebnisplan der 
                                                                                             erhöht     vermindert um      und damit der Gesamtbetrag des  
                                                                                                   um                                                                     Haushaltsplanes  
                                                                                                                                                                    einschl. der Nachträge 
                                                                                                                                                        gegenüber                nunmehr  
                                                                                                                                                                bisher       festgesetzt auf                                                                                                                                                                              
     Gesamtbetrag der Erträge                                 18.300 EUR                       0 EUR        7.214.000 EUR        7.232.300 EUR 
     Gesamtbetrag der Aufwendungen                  46.100 EUR                       0 EUR        7.375.900 EUR        7.422.000 EUR 
     Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)          -27.800 EUR                       0 EUR          -161.900 EUR          -189.700 EUR 
     Einer Inanspruchnahme der Ausgleichs-      27.800 EUR                       0 EUR           161.900 EUR           189.700 EUR 
     rücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2  
     GemHVO zum Haushaltsausgleich 
     Einen Jahresergebnis unter                                        0 EUR                       0 EUR                       0 EUR                       0 EUR 
     Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage  
2.  im Finanzplan der 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
     laufender Verwaltungstätigkeit                       18.300 EUR                       0 EUR        7.104.400 EUR        7.122.700 EUR 
     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
     laufender Verwaltungstätigkeit                       46.100 EUR                       0 EUR        7.151.800 EUR        7.197.900 EUR 
     Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
     der Investitionstätigkeit und  
     der Finanzierungstätigkeit                           1.617.000 EUR                       0 EUR           650.000 EUR        2.267.000 EUR 
     Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
     der Investitionstätigkeit und  
     der Finanzierungstätigkeit                           1.669.700 EUR                       0 EUR           811.800 EUR        2.491.500 EUR  

§ 2 
Es werden neu festgesetzt: 
     1.    der Gesamtbetrag der Kredite für 
            Investitionen und Investitions- 
            förderungsmaßnahmen auf                       von bisher           500.000 EUR                           auf        1.400.000 EUR 
     2.    der Gesamtbetrag der Verpflich- 
            tungsermächtigungen auf                          von bisher           880.000 EUR                           auf           880.000 EUR 
     3.    der Höchstbetrag der Kassenkredite 
            auf                                                                    von bisher                       0 EUR                           auf                       0 EUR 
     4.   die Gesamtzahl der im Stellenplan 
            ausgewiesenen Stellen auf                         von bisher                          8,92                           auf                          8,92  

§ 3 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
     1.    Grundsteuer                                                                                                                                                                           
     a.   für die land- und forstwirtschaft-              gegenüber                                                            auf  
            lichen Betriebe (Grundsteuer A)                        bisher                   480 v.H.                nunmehr                   480 v.H. 
     b.   für die Grundstücke (Grundsteuer B)        gegenüber                                                            auf  
                                                                                              bisher                   520 v.H.                nunmehr                   520 v.H. 
     2.   Gewerbesteuer                                              gegenüber                                                            auf  
                                                                                              bisher                   380 v.H.                nunmehr                   380 v.H.  

§ 4 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR im Einzelfall.  
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.  
Dänischenhagen, den 26.09.2025                                                     gez. Jonas 
                                                                                                             Bürgermeister
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Strander Adventsfenster 2025 
 

Liebe Strander Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Im Dezember sollen in Strande vom 1. bis 23. Dezember wieder „adventliche Fenster“  
geöffnet werden. Die Idee hinter dem Adventsfenster ist, die Gemeinschaft zu stärken, Jung 
und Alt zusammenzubringen und füreinander schöne Abende bis Weihnachten zu organi-
sieren. Hierzu laden Strander Gastgeber mit Punsch und Gebäck auf ihr Grundstück oder 
Gastronomiebetrieben ein. Es wird an der frischen Luft gemeinsame Zeit verbracht, er-
zählt, gegessen und getrunken. In der Regel sollen die Fenster von 18:00 – 20:00 Uhr geöff-
net sein. Gäste bringen bitte ihre eigenen Punschbecher mit! 
 
Für das Adventsfenster werden wieder Ausrichter gesucht! Anmeldungen zur Teilnahme und 
Terminabsprachen bitte bis 4. November 2025 an das Bürgerbüro / Tourist-Information 
Strande, Tel.: 04349 / 290 oder info@strande.de. Die ersten Termine sind bereits vergeben!

Strande

jetztherunterladenund weiterfunken!

Worum es geht
Der bisherige DorfFunk wird zum 31.12.2025 gelöscht
StadtLand.Funk übernimmt – neue App, gleiche
Inhalte, erweiterte Funktionsmöglichkeiten

Was muss ich tun?
Einfach App herunterladen und anmelden – keine
neue Registrierung nötig
Eure Gruppen, Beiträge und Kommentare ziehen
automatisch mit um

Aus DorfFunk SH wird
StadtLand.Funk!

Jetzt verfügbar für IOS, Android und Web: 
www.stadtlandfunk.app
www.smartesland/mitmachen.de

ab dem 01.01.2026
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Gemeinsamer Aufruf zur Haus- und Straßensammlung  
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

in Schleswig-Holstein  
vom 01.11. - 01.12.2025  

 
Kriegsgräber mahnen -  mit  Ihrer  Hi l fe!  

 
Liebe Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, 
 
in diesem Jahr erinnern wir an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Ein Krieg, der in 
seinen abgründigen Dimensionen bis heute nicht zu begreifen ist. Und wir tun dies, während 
Kriege und gewaltsame Konflikte an vielen Orten dieser Welt - auch in Europa - wieder die 
Nachrichten bestimmen, obwohl die überwältigende Mehrheit aller Menschen sich nach Frieden 
sehnt. 
 
Die Geschichte lehrt: Selbst wenn eines Tages die Waffen an den Konfliktherden schweigen, 
bleibt es ein langer Weg bis zu einem Frieden in Freiheit. Doch echte Versöhnung, das ist unsere 
feste Überzeugung, wird erneut auf einem Soldatenfriedhof beginnen - einem Ort, an dem uns 
die Kriegstoten mahnen, für den Frieden zu leben. So wie nach dem zweiten Weltkrieg, als junge 
Menschen unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern" zusammenkamen. Sie waren die 
Wegbereiter, die Annäherung und Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen möglich 
machten. 
 
Für diese beständige Arbeit am Frieden und an der Versöhnung ist der Volksbund auf Ihre 
Unterstützung angewiesen: Auf private Hilfe durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, auf die Hilfe 
der Kirchen, Religionsgemeinschaften und der Kommunen. Denn der Beitrag des Bundes ist bei 
weitem nicht ausreichend, um die Ruhestätten der Kriegsopfer zu bewahren. Doch wir sehen 
darin nicht nur eine staatliche Aufgabe, sondern eine bleibende Verpflichtung der gesamten 
Gesellschaft. 
 
„Weil die Toten schweigen, beginnt alles immer wieder von vorn", schrieb einst der französische 
Philosoph Gabriel Marcel. Gerade jetzt also ist Ihre Hilfe wichtiger denn je. Kämpfen wir 
gemeinsam gegen das Vergessen, für Frieden in Freiheit und für eine tolerante Gesellschaft! 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen, Institutionen, Verbände 
und militärischen Dienststellen in Schleswig-Holstein ganz herzlich, die Sammlung 
und die Arbeit des Volksbundes im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen! 
 
 
 
 
 
 
        Dr. Sabine Sütterlin-Waack                       Kristina Herbst                                      Michael Skamel 
                  Ministerin für                                 Präsidentin des                                    Kommandeur des 
            Inneres, Kommunales,                   Schleswig-Holsteinischen                           Landeskommandos 
               Wohnen und Sport                                 Landtages                                       Schleswig-Holstein 
     des Landes Schleswig-Holstein        Schirmherrin des Volksbundes 
            in Schleswig-Holstein 
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SPA (m/w/d) oder Erzieher m/w/d) unbefristet 
in Teilzeit (20 Stunden) gesucht 

 
Wir suchen DICH für unsere 3-Gruppen-
Kindertagesstätte in Schwedeneck, OT Surendorf zum 
01.01.2026 oder nächstmöglichen Zeitpunkt. 
Wenn Du gerne mit Kindern zusammen bist, Lust hast, 
sie beim Lernen und Experimentieren zu begleiten und 
sie ermuntern möchtest, ihre Welt zu entdecken – dann 
bist Du bei uns genau richtig. 
Der vorrangige Einsatzbereich ist im „Atelier“. 
 
Weitere Informationen über unsere Kita und diese 
Stelle erhalten Sie auf unserer Homepage unter: 
 
https://www.drk-kitas-rendsburg.de/ oder bei unserer 
Leitung Frau Britta Schmidt in der Kindertagesstätte. 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per Mail, Post 
oder gern persönlich 
DRK Kita Rendsburg-Eckernförde gGmbH 
Alte Kieler Landstraße 1 
24768 Rendsburg 
Mail: KITA-Bewerbung@DRK-RdEck.de 
Tel: 04331-138445

Dänischenhagener Str. 31 
24229 Strande 
Tel.: 04349-357 
Grundschule.strande@schule.landsh.de 

Liebe Eltern der Schulanfänger/innen 2026/27, 
 
wir bitten um Anmeldung Ihrer Kinder und auch 
Kann‐Kinder, falls fu ̈r diese eine Anmeldung  
angedacht ist, in der Woche vom 
 

10.‐14. November 2025 
Montag bis Freitag: 08.00 bis 13.00 Uhr 

zusätzlich Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr. 
 
Bitte vereinbaren Sie vorher telefonisch einen 
Termin mit uns. 
 
Denken Sie bitte daran, eine Kopie der 
Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde sowie 
den Impfausweis Ihres Kindes mitzubringen! 
 
Herzliche Grüße 
Gesa Meißner 

Offene Ganztagsgrundschule Dänischenhagen 
Schulstraße 13, 24229 Dänischenhagen 

Tel: 04349/270 
grundschule.daenischenhagen@schule.de 

www.grundschuledaenischenhagen.de

Der Sozialverband Dänischenhagen 
sucht noch einige Bürger,  
ehrenamtlich, 
für unseren Vorstand.  
 
Wer hat Lust und 
Interesse mitzumachen???? 
 
Bitte melden bei  
Wolfgang Schulz 
unter 04349/8913  
oder E-Mail Adresse 
wolfgangschulz3@gmx.de
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Pastor P. Kanehls: p.kanehls@kirche‐daenischenhagen.de 
Diakonin H. Paare: heike.paare@kkre.de 
Gemeindesekretärin S. Miksch: 
kirchenbuero@kirche‐daenischenhagen.de 
Öffnungszeiten Kirchenbu ̈ro: Di und Do 9‐12 Uhr 
Tel. Kirchengemeinde: 0 43 49 ‐ 3 36 
Friedhof: V. Kerner: friedhof@kirche‐daenischenhagen.de 
www.kirche‐daenischenhagen.de

Ev.‐Luth. Kirchengemeinde 
Dänischenhagen 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst ‐ in 
Dänischenhagen sonntags mit Kindergottesdienst. 
Letzterer nicht in den Ferien.   
 
09.11.2025 ‐ 10.00 Uhr ‐ Predigtgottesdienst 
16.11.2025 ‐ 10.00 Uhr ‐ Volkstrauertag  
Predigtgottesdienst mit Kranzniederlegung und Gedenken 
der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
19.11.2025 ‐ 19:00 Uhr ‐ Buß‐ und Bettag  
                                               Segnungsgottesdienst 
23.11.2025 ‐ 10.00 Uhr ‐ Ewigkeitssonntag  
Predigtgottesdienst mit Totengedenken   
Was sonst noch so los ist im Gemeindehaus: 
06.11.   16.30 Uhr erstes Treffen des neuen 

     Konfi‐Jahrgangs  
     ANMELDUNGEN SIND NOCH MÖGLICH 

12.11.   19:30 Uhr Tankstelle 
15.11.   15:00 Uhr Kirche Kunterbunt 
18.11.   18:00 Uhr gemeinsames Abendbrot 

19:15 Uhr Gemeindegespräch 

www.kompass‐kirche.de

 
 

Evangelisch‐Lutherische Kompass‐Kirchengemeinde 
Gottesdienste in Schilksee und Regionalgottesdienste  

Sonntag, 09.11., 
10 Uhr: Gottesdienst im Gedenken an Dietrich‐ 
Bonhoeffer mit Pastor Jens Voß in der Dietrich‐ 
Bonhoeffer Kirche 
11 Uhr: Kirche Kunterbunt zu Sankt Martin mit Pastorin 
Lena Katharina Schedukat und den Singemäusen im 
Eivind‐Berggrav‐Zentrum 

Sonntag, 23.11., 10 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Pastorin Janika 
Frunder in der Dietrich‐Bonhoeffer‐Kirche 

Der St. Martin Laternenumzug findet statt am Montag, 
10.11.2025 um 17 Uhr ab der Dietrich‐Bonhoeffer‐Kirche 

Gemeindemagazin KOMPASS: 
Das Gemeindemagazin KOMPASS mit allen 
Gottesdiensten und Veranstaltungen liegt in Strande bei 
Nahkauf Schröder und bei der Tourismusinformation zum 
Mitnehmen bereit. 

Kirchenbüro: Friedrichsorter Str. 22, 24159 Kiel 
Dienstag, 10.30‐12 Uhr, Donnerstag und Freitag 9‐12 Uhr 
Telefon 0431 883 993 0 – kontakt@kompass kirche.de

Termine der Kirchengemeinde 
Osdorf-Felm-Lindhöft

Ein herzlicher Gruß in alle Häuser von Ihren 
Pastorinnen Anika Tittes und Isa Gattermann!

06.11.  2030 Uhr    Männertreff JederMann 
 
09.11.  1700 Uhr    Wohnzimmerkirche mit Pastorin 
                             Anika Tittes 
 
16.11.  0945 Uhr    Volkstrauertag: Andacht Kirchenvorraum 
 
           1000 Uhr    Gottesdienst mit Pastorin Isa Gattermann 

und dem Vater-Unser-Chor

Sa. 08.11.25  10:00 Uhr: Kinder‐Gottesdienst, Katharinenraum 
 
Sa. 08.11.25  18:00 Uhr: Taizé Andacht, Dreifaltigkeitskirche 
 
Di. 11.11.25  15:00 Uhr: Seniorenheim Gottesdienst, Dänisch Nienhof 
 
Fr. 14.11.25   19:00 Uhr: Folkzeit‐ Konzert Dreifaltigkeitskirche 

 
Die Montagsrunde trifft sich in der Winterzeit  

von 10:00 – 12:00 Uhr im Pastorat (Katharinenraum). 
Der Gemeindenachmittag findet jeden 

3. Donnerstag im Monat ab 14:30 Uhr statt. 
 

Der Posaunenchor probt freitags: 
Anfänger 18:00; Jungbläser 18:30; Stammbläser 19:00. 

 
Konfirmation 2027 in Krusendorf 

Sie können Ihr Kind bereits jetzt anmelden. Schreiben Sie bitte eine Mail ans 
Kirchenbüro. Das erste Treffen der Konfirmanden, zusammen mit den Eltern,  

findet am 27.11.2025 um 19 Uhr im Katharinenraum, Pastorat Krusendorf, statt.  
 

Das Gemeindebüro ist dienstags von 16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 
Tel. 04308‐251. E‐Mail: Kirche‐Krusendorf@kkre.de 

Pastor Witold Chwastek: witold‐jan.chwastek@kkre.de; Tel. 0175‐1905606

Herzliche Einladung  
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 
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RegelmäßigeÊGottesdiensteÊ
ÊÊÊinÊSt.ÊHeinrichÊÊ
Sonntag  9.30 Uhr    Hl. Messe 
 (in polnischer Sprache) 
Sonntag 11.00 Uhr    Hl. Messe 
4. Sonntag  11.00 Uhr   Wortgottesfeier 
Donnerstag 18.30 Uhr    Hl. Messe 
4. Sonnabend 18.30 Uhr    Hl. Messe  

Pfarrei Franz-von-Assisi 
Pfarrer: Propst Dr. Jürgen Wätjer 

Gemeindeleitung: 
Gemeindereferentin Stephanie Nischik 

Gemeinde St. Heinrich  
Feldstraße 172, 24105 Kiel 

Tel 0431 / 30 66 8 

MartinsfeierÊ
amÊDienstag,Ê11.11.,Êum 16.30ÊUhrÊmit Mar-
tinsspiel und Umzug in der Forstbaumschule. 
Wortgottesfeier 
am Freitag,Ê21.11.,ÊumÊ17.00ÊUhr im Kultur-
Stift Dänisch-Nienhof, Schulweg 4. Eingela-
den sind alle, besonders die ehemalige Drei-
einigkeits-Gemeinde. Anschl. Beisammensein. 

Schlagerperlen der 50er & 60er Jahre 
mit den 

Swinging Chordettes 
 

 

 

13. März 2026
um 19.30 Uhr 

Mißfeldt´s Gasthof in Krusendorf 
Eintritt 15,00 € 

Kartenvorverkauf: Mißfeldt´s Gasthof, Krusendorf 
Tel. 04308-254 

Die Swinging Chordettes lassen die schönsten 
deutschen Schlagerperlen der 50er & 60er 
Jahre lebendig werden! 
Sie nehmen ihre Besucher mit auf eine Zeit-
reise. Auf raffinierte Art und Weise verbinden 
sie live gesungene Schlager mit kurzweiligen 
Geschichten und Anekdoten aus der Wirt-
schaftswunderzeit. 
Die 50/60er Jahre waren eine magische Zeit. 
Im Urlaub ging es natürlich nach Italien, auf 
den Straßen überall VW Käfer und im Fern-
sehen alles nur schwarz-weiß. 
In der Musik dominierte der deutsche 
Schlager die Hitparaden und Plattenläden, 
und eben diese Zeit lassen die Swinging-
Chordettes in ihrer Nostalgieshow 
„Schön war die Zeit“ wieder aufleben. 
Ein Abend voller Spaß, Erinnerungen und 
guter Laune. 

Tickets/Infos 
KulturEiche e.V. 
24229 Dänischenhagen
www.kultureiche.de

FESTKONZERT
3 JAHRE KULTUREICHE E .V.

FREITAG 7.11 .2025 19:30
NABLA

EICHE
K U L T U R E I C H E  E V

EICHE
Sparclub Strande 

 
Alle Mitglieder des Sparclub Strande sind zur zweiten 
Pflichtversammlung am 

 

Freitag, den 14. November 2025 um 19.00 Uhr 
in den DRK Raum Dänischenhagener Str. 1 

 
herzlich eingeladen. 
 

 
Tagesordnung 

 
1.     Eröffnung und Begrüßung 
2.     Protokollgenehmigung 
3.     Bericht der Vorsitzenden 
4.     Bericht der Hauptkassiererin 
5.     Sparclubangelegenheiten 
6.     Jahresabschluss 
7.     Was vergessen wurde. 

 
Neue Sparer sind herzlich willkommen. 
Bitte melden bei Sieglinde Folger Tel. 04349/1690 
oder Georg Schittkowski  Tel. 04349/8533 

 
Der Vorstand  



22M
it

te
il

u
n

gs
bl

at
t 

A
m

t 
D

än
is

ch
en

h
ag

en
 2

1/
20

25
 v

om
 0

4.
11

.2
02

5

Deutsches Rotes Kreuz  
Schwedeneck e.V. 

Lieber gemeinsam als einsam! Das Füreinander da sein zählt!  

Anleuchten in Surendorf  
Wir beginnen die Adventszeit, am 
Sonntag den 30.11.2025, mit dem 

Anleuchten des Lichterbaumes, bei 
uns in der KiTa in Surendorf um 

16:00 Uhr. Wir schmücken mit den 
Kindern unseren Weihnachtbaum und 

singen uns gemeinsam mit dem 
Ostsee-Orchester in die Adventszeit 
ein. Danach gibt es noch leckeren 
Kinderpunsch und einen kleinen 

Snack. Über eine rege Beteiligung 
würden wir uns freuen. 
Anmeldungen für den 

Adventskalender bis 05.11. unter 
Danilo Klein 01522/7065860

Kreis 
Rendsburg-
Eckernförde

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
Gruppenleitung: Freda Hinsche
Koordina琀on: Bri琀a Peitz
www.familienzentrum-daenischenhagen.de

gefördert durch:

Für Eltern & Kinder von 0-2 Jahren

Jeden Dienstag | 09:30-11:00 Uhr
Wo? KulturS琀昀 Schwedeneck Schulweg 4
Ohne Anmeldung, kommt einfach vorbei.  

Eltern-Kind-Tre昀

Am 07.11.25 um 18:00 
Start ist in der Hofstrasse/ 

Mittelweg in Kaltenhof

Anschließend gibt es Getränke, Bratwurst 
und Pommes in der Feuerwehr.  

Es laden ein, die Feuerwehr und der 
Musikzug Kaltenhof

Freiwillige Feuerwehren  
der Gemeinde Schwedeneck 

 
 

Wir laden ein zum 
Laternenumzug 

 

Es wird am 07.11.2025 um 18.00 Uhr 
am Feuerwehrhaus in Surendorf gestartet. 
Vor und nach dem Umzug wird uns der 

Posaunenchor Krusendorf mit Musik 
begleiten. 

Im Anschluss bieten wir noch einen Snack 
sowie warme Getränke an. 

Bitte bringt euren Trinkbecher mit. 
  
 

Rüdiger Berg 
Gemeindewehrführer 



23 M
it

te
il

u
n

gs
bl

at
t 

A
m

t 
D

än
is

ch
en

h
ag

en
 2

1/
20

25
 v

om
 0

4.
11

.2
02

5

Rückfragen gerne an: d昀ohmarkt@yahoo.com
Derzeit keine freien Verkaufsnummern verfügbar.

Grundschule 
Dänischenhagen

Schulstraße 13

Sonntag
09.11.2025
9-12 Uhr 

Einlass für 
Schwangere 
ab 8:30 Uhr

Ka昀ee 
und Kuchen 

im Börsen-Café

Kunterbuntes für Kids: Kleidung, Spielzeug & mehr.

BÖRSEBÖRSE
DänischenhagenDänischenhagen

Noer - Lindhöfter Sportverein von 1974 e.V. 
Alte Dorfstraße 4, 24214 Noer 

Tel.: 0173-7475049 
NLSV1974@gmx.de 

Einladung zum Knusperhausbasteln 
mit anschließendem beweglichem Adventskalender 

der Vorstand lädt zum alljährlichen Knusperhausbasteln 
 und anschließendem gemütlichen Beisammensein 

mit den Kindern und Erwachsenen ein. 

Wann: Samstag 06.12.2025 
16:00 Uhr Knusperhausbasteln 

17:30 Uhr Punschen 
Wo: Sportheim Noer/Lindhöft 

       Anmeldungen für das Knusperhaus bitte 
bis zum 28.11.2025 bei 

Sandra Seiffarth unter 0173-7475049 
Für jedes Knusperhaus bitte 8,50€ mitbringen 

Alle Erwachsenen und Kinder sind danach herzlich eingeladen, draußen vor 
dem Sportheim bei dem beweglichen Adventskalender teilzunehmen. 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

Gemeinde
Schwedeneck

Termine
KulturS�� im Schulweg 4

Kulturs��@web.de

Kulturs��, Schulweg 4 · 24229 Dänisch Nienhof
kulturs��@web.de

jeden Donnerstag      Donnerstagstreffen - offenes Treffen 
um 19:30 im Kulturs��

jeden Sonnabend      Aroha 10:00 Uhr, Ulrike: 0176/568854
zweiter Donnerstag  Pla�düütsch Stammdisch mit Gaby
im Monat                   am 13.11 um Klock half acht
immer Dienstags       Eltern-Kind-Spielstunde im Kulturs��
09:30 bis 10:30 für Kinder von null bis zwei Jahre

Mi�woch, 05.11.25        Gute-Laune-Gruppe Schwedeneck
19:00 Uhr                       Stamm�sch für ak�ve Frauen
Sonntag, 16.11.25          Reparatur-Cafe
15-18:00   

jeden Sonntag Winterbaden am Strand
08:30 Uhr einmalige Anmeldung unter:  0160 91723351

Dienstag, 25.11.25    Lesekreis mit Traute Radke
19:30 Uhr                   Literatur am letzten Dienstag im Monat
jeden Mi�woch         Yoga mit Ruth Geisler  Info: 0176-63151698
18:00 Uhr Entspannung für den Feierabend
Sonntag, 09.11.25 Mark�reiben
10:00 bis 14:00 nachhal�ge Produkte aus der Region
15.11. um 19 Uhr "Un dat is noch lang nich allens!  

Jan Graf singt un vertellt op Pla�"
letzte Karten unter: Kulturs��@web.de

mit dem Familienzentrum Dänischenhagen Schwedeneck Strande

schwierige Reparaturen bi�e unter Reparatur-dn@gmx.de anfragen

Ortsverein Dänischenhagen e.V. 
www.drk-daenischenhagen.de

Einladung zum 
Sonntagscafé 

 
 

am Sonntag, dem 16. November 2025 
von 15.00 – 17.00 Uhr 

in der Begegnungsstätte 
Dänischenhagen, Zur Mühlenau 

 
Alle Seniorinnen und Senioren unserer  
Gemeinde laden wir sehr herzlich ein. 
Wir freuen uns auf einen gemütlichen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. 
 
Ihr  
DRK-Vorstand 
und das Sonntagscafé-Team
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Autismus Beratungsstelle  
Sie haben Fragen rund um das Thema  
Autismus (ASS)? Benötigen Sie Hilfe für sich 
oder Ihr Kind für die Diagnostik, weitere 
Schritte? Dann sind Sie bei uns genau  
richtig! Wir sind die Autismus-Beratung-Clea-
ring-Stelle vom Verein Autismus Nord e.V., 
gefördert durch Aktion Mensch.  

 

Mo-Fr. von 8 Uhr bis 12 Uhr  
unter der Telefon-Nr. 04331 135 35 11 

 

oder unter  
beratungsstelle@autismus-nord.de an, 

 

weitere Infos unter  
www.autismus-nord.de

Der Anzeigenteil des Mitteilungsblattes 
erscheint aus Datenschutzgründen 
nur in der gedruckten Ausgabe. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.


